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Die Aufste]-lung des Bebauungs
terungn ist el'förderlich, um

1. den Zugang zum Gemeinde-Friedhof neu gestealten zu können,

2. die Trasse, der slË)äter bbig zur IB 47 wei-terzuführenden Orts
straße(Planstraße A) festzulegen,

n l L= Cb.L

3. Bauflächen für ei.nschlägig
ma].verkauf, auszug,reisen.

4. Parkraum für Friedhofsbesucher zu schaffen.

5 . Bauland ztu Errichtung einer Schu].turnha].].e auszuwe

Z'ur Ordnung des G=awHd 'un.d IBodens . sind vorgesehen:
a) tlberführlm.g der ]'lachen des Gemeinbbedaünfs in das Eigen-

ttnm der Gemeinde

b) Umlegung des P]-angebietes
c) Das zux' .Errichtung d.er Schu].turiüalle

ist bbereit s Eigentum der Gemeinde

.Idea Antei]. der Gemeinde an. den Erschließungskosten wird
nach den derzeitigen- Verhältni.säen.- auf ])14 10.000 geschätzt.
])altin ni.cht enthalten sind die Ersch]-ießungskosten für die
schu[turlü.a].]e ,

Die Erscbg-leßungssatzung ist erlassen.
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gan : bei BFbauuägspläneti'in'der Regel dër Ortsbürgenneister.: durch l
die Ausfertigung die UbereiQstinlmung des kxtlichen und zeichnen- l
schen: lilhaltes der Nomxurkunde m;t deh Willen des Rechtsetzungs= i ,
berechtigten sowie die Eiiüaltung..des für die Nomlgebung gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrens bezeugt. .Aus dieser Zweckbestimmung l
der Ausfertigung folgt, daß der 'Bürge.rmeister in dem. Zeitraum zwi-
schen dem Abschluß dës NonhäuesteUungsverfährens .(wozu auch das
Verfahren gemäß $ 1 1 Baugesetzbuch zählt) und der Verkündung der
Rechtsnorm- Unter Angabe dps' entsprechenden Datums die Planurkun-
de ggf. auch die texdichen Festsetzungen unterzeichnen muß.. l
Gemäß $ 215 BS. 3 Baugesetzbucll ist die Möglichkeit eröffnet Aus-
fertigungsfehler rückwirkend: oder.für die Zukunft durch Neuvomah-
me der fehlenden Verfahrenshandlung durch das zuständige Organ zu
heilen. Zusätzlich ist die.Satzung emeut gemäß $ 12. Baugesetzbuch
ilV. m. $ 24 Abs. 3 Gemeindeordnung ortsüblich bekannt zumachen.
Nach Überprüfung der Bebauungspläne der Ortsgemeinde Hettenlei-
delheim wurde festgestellt, daß es verschiedenen Bebauudgsplansat-
zungen an ender ordnungsgemäßen Ausfertigung mangelt. Die neu aus-'l
gefertigten Pläne werden im folgenden bekanntgemacht:

Hinweise:
Folgende }Ünweise gelten für älle oben bekanntgemachten Bebau-
mgspläne;
Nach $ 44 Abs; 3 Satz l und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchës köil-
neq füt:EingrjHQ h eine bisher zulässige Nutzung.diuëli.diëblnBebau-
ungsplaa Entëchädigungsansprüche geltend gemacht.Werden::+ënn die
in den $$ 39 bis.43 des BaugesëtzbÜches .bezeighnëtep'.Vendögens-
nachteile eingetreten sind: Ein Entschädigihgsmsprugh. er4i.whC.Wenn
Ficht innerhalb von drei Jahren.nach Ab!?VE.His' KalendeÜahresi:.in
dem äe :Vennögedsnachteile eingetreten 'sii)'ä die -fälligkeit kies; 'An-
sptüchs herbeigeführt Wird.
Nach $"215 Abs! l des Baugeset2buchëslßlëinë ;Verletzung de} in $
214 Ab$" 1 Nt. l und 2 des Baugeselzbu($es bezeiQhnetenVerfallrens-
oder Fonnvorschriften bei der Aufstellllng kliesëb Bebauungsplanes
unbeachtlich,..wenn sie nicht innerhälb eines .Jahres .beit diese: Be-
kannünachÜbg scluifqich gegenüber dër*Gëm:eindëverwalülüg gelËnd
.gemacht worden ist.
Mängel deriAbwägung sind;unbeachtlich."wina iie nicht indëlhälb
von. sieben Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich:-äegeöüber
der Gemeindeverwaltung geltend gemacht worden $iüd; Der Sachver-
halt, der di€} Ver]etzung oder den Mangel bëgriinden so]], : ist darzu]e:

Nach $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ist. bine
Verletzung der Bestimmungen über
1: Ausschlil:ßungsgHinde ($ 22 Abs.. 1) und
2. die Einberufllng und die Tagesordnung vÖn Sitzungen des Gemein
derates($ 34) unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines:Jahres nach
der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlipb. unter Be-
zeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begriindën
können, gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend ËeÜacht worden
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der Bebauungsplan mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
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BEBAUUNGSPLAN M.-1 : 1000
SCH ULWIESENGRABEN E RWEITERUNG

i. Der '':~SVCnMERKE,l.,gg,4#.*za#-:." e : m :-:
Bebauun€splanentwurf und seine öffentliche Auslegung

Hettenleidelheim

diese
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2. Die 3ckanntmacllun8 der Ausle€un8 di'eses Flanentwu
erfolgte gemäß 8g 2 (6) !313auC. Runderlaß des :.!in. f. Pr.
1.11n. BI. Sp. 1 295 und Verf. d. Rez. :ieg. v. la.5.67
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Dle übereinstimmung der kartografischen Darstel
schen Festlegungen mit der Öffentlichkeit werd- 8 ].s richtig
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